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SPRECH- UND SERVICEZEITEN 

E-Mail gemeinde@roden.de Homepage www.Roden.de 
Bürgermeister Albert 

  09396/993977   0175/7268342 
Rathaus Roden 
Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr;  09396/349  
Rathaus Ansbach:  
Dienstag: 17.00 - 19.00 Uhr ;  
  09396/865  Fax 09396/993380 
Bauhof R. Volkert, Vorarbeiter  0170 3862247 
Bauhof H. Pfeufer   0152 09569242 
Bauhof F. Nätscher   0160 94473670 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld: 
E-Mail:    info@vgem-marktheidenfeld.de 
Internet: www.vgem-marktheidenfeld.de  
Montag – Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr 
Montag u. Dienstag: 13.00 – 15.00 Uhr 
Donnerstag: 13.00 – 17.30 Uhr 
 09391/6007-0 Fax 09391/6007-66 
Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinderatssitzungen werden 
durch Aushang in den gemeindlichen Bekanntmachungstafeln in Roden 
am Rathaus und in Ansbach am Dorfgemeinschaftshaus bekannt ge-
macht. Die Sitzungsniederschriften können im Rathaus und im Internet 
unter http://www.Roden.de in der Rubrik Gemeinderatssitzungen einge-
sehen werden. 

Müllabfuhr (s. Abfallkalender des Landkreises oder 
Infotelefon  09353/793-777 bzw. -0) 
Abfuhr Restmüll: Dienstag ungerade Kalenderwoche 
Abfuhr Biomüll: Dienstag gerade Kalenderwoche 
Abfuhr DSD/gelbe Säcke:  11.11.2021 
Abfuhr „Blaue Papiertonne“:  16.11.2021 
Abfuhr Grünabfall   08.11.2021 
Sperrmüllabfuhr: 2 x pro Jahr auf Bestellung 
 

Erdaushubdeponie Roden:  
Anlieferung nach Bedarf unter Aufsicht eines Gemeinde-
arbeiters 
Containerstandorte, Altglas – Weißblech 
Roden, Oberdorfstraße u. Ansbach, Friedhof 
Problemabfallsammelstelle 
Kreismülldeponie, Karlstadt,  
Am Hammersteig 7A,  
Mo – Fr. von 08.30 – 12.00 Uhr und 12:45 – 16:00 Uhr 
Wertstoffhöfe, Tel. 09391/8674: 
Marktheidenfeld, (Bauschuttdeponie, bei Eichenfürst) 
Öffnungszeiten 01.04.2021 – 31.10.2021 
Mo. / Fr. 10.00 – 12.00 Uhr Di., 13.00 – 15.00 Uhr, 
Sa. 10.00 – 12.00 Uhr 
Schotterwerk Schebler, Karbach (Bauschutt) 
Anlieferung während der Öffnungszeiten  
Urspringen, Richtung Steinfeld (Am Mehlenweg) 
Samstag 9.00 – 11.00 Uhr 

Mitteilungsblatt 
der Gemeinde 

RODEN 
(Gemeindeteile Roden und Ansbach) 

Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft  

Marktheidenfeld 
Nr. 10/2021 22.10.2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notrufnummer Arzt:   116 117 
Notrufnummer Rettungsdienst:    112 
Notrufnummer Polizei                    110  
Sperr- Notruf                                   116 116  
(für Medien wie Kredit- oder EC-Karten) 
Apotheke Notdienst aktuell unter: 
www.aponet.de 
 

Sirenenprobealarm 
jeden 1. Samstag im Monat, 12.30 Uhr 
Mobilitätszentrale Main-Spessart 
Fahrplan- und Fahrpreisauskunft über alle Bus- 
strecken in Main-Spessart,  
Bestellung der RUF-BUSSE  0931 36886 886 
Mo.-Fr.9 – 19 Uhr, Sa. 9 – 18 Uhr 

Inhaltsverzeichnis: 
 
Aus der öffentl. Sitzung vom 10.10.2021 
Gemeindeinformationen: 
Fälligkeit der Verbrauchsgebühren/Grund- u.  
Gewerbesteuern 
Info Sprechtag Deutsche Rentenversicherung 
Öffnungszeiten Grungutdeponie 
Nächstes Mitteilungsblatt 
Stellenanzeige Kindertageseinrichtung „Kindernest“ 
 
Sonstige Informationen / Anlagen 
 
Pfarrgemeinde bedankt sich 
Beseitigungspflicht Hundekot 
Rückschnitt Hecken, Sträucher, Bäume 
Übungen der Bundeswehr 
Brennholzbestellung 
Stellenausschreibung VG Marktheidenfeld 
Gottesdienstordnungen 
Werbung 
 
 



AUS DER ÖFFENTLICHEN SITZUNG DES GEMEINDERATS  
AM 11.10.2021 

 
 
TOP  1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift der Sitzung vom 06.09.2021 

 
Jedem Gemeinderat wurde kurz nach der letzten Sitzung eine Niederschrift über den öffentli-
chen Teil der Sitzung vom 06.09.2021 per Mail zugestellt, zudem ist die Niederschrift im Ratsin-
formationssystem für den Gemeinderat einsehbar. 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 06.09.2021, öffentlicher Teil, wird vom 
Gemeinderat anerkannt und genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 9  Nein 0  Anwesend 9   
 

TOP  2 
Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienwohnhaus mit Carport / Garage 
Bauort: Fl.Nr. 1809, Zeilbaum, Gemarkung Roden 

 
Beiliegend übersenden wir das o.g. Baugesuch zur Stellungnahme nach Art. 69 Abs. 1 BayBO 
durch den Stadt- bzw. Gemeinderat. Dabei wurde folgendes festgestellt: 
 
- Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich der Gemarkung Roden, der Flächennutzungs-
plan stellt das Grundstück als landwirtschaftliche Nutzfläche dar. 
 
Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es ein Tatbestandsmerkmal nach § 
35 Abs. 1 Nr. 1 – 8 BauGB erfüllt. 
 
§§ 30 ff BauGB schreibt vor, dass für die planungsrechtliche Zulässigkeit eines Bauvorhabens 
grundsätzlich eine gesicherte Erschließung (hier Wasserver- und entsorgung) vorhanden sein 
muss.  
Das o.g. Vorhaben weist zum heutigen Zeitpunkt keine Erschließung vor.  
Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Gemeinde daher Ihr Einvernehmen nach § 36 BauGB nicht 
erteilen. 
Auch liegt kein Tatbestandsmerkmal gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 – 8 BauGB vor.  
 
- Die Nachbarn wurden noch nicht am Verfahren beteiligt.  
 
Beschluss: 
Gegen den Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienwohnhaus mit Carport / Garage, Bauort: 
Fl.Nr. 1809, Zeilbaum, Gemarkung Roden werden von der Verwaltung Einwendungen vorge-
bracht.  
 
Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag zu, wenn die Tatbestandsmerkmale nach § 35 Abs. 1 
Nr. 1-8 BauGB erfüllt sind. Die Erschließung kann über eine Zweckvereinbarung geregelt wer-
den. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 7  Nein 2  Anwesend 9   
 

TOP  3 
Antrag der Kath. Kirchenstiftung Ansbach auf Zuschuss zur Glockenrepara-
tur 

 
Die Katholische Kirchenstiftung Ansbach stellt einen Antrag auf Zuschuss zur Reparatur der 
Kirchenglocke. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.493,05 € incl. MwSt. 



 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt einem freiwilligen Zuschuss, ohne Anerkennung der Baulast, zur 
Kirchenglocke in Höhe von 30 % (entspricht 747,91 €) zu. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 9  Nein 0  Anwesend 9   
 

TOP  4 
Fördermöglichkeiten zur Energetischen Ertüchtigung Dorfgemeinschafts-
haus 

 
Der Vorsitzende hat sich mit einem Energieberater das Dorfgemeinschaftshaus angeschaut und 
sinnvolle Maßnahmen und Fördermöglichkeiten besprochen. 
 
Seitens des Energieberaters wird vorgeschlagen als erste Maßnahme das Gebäude entspre-
chend zu dämmen, damit die neue Heizung zu dem benötigten Heizbedarf passt. Die Däm-
mung wird mit bis zu 20 % der förderfähigen Kosten bezuschusst. Ebenfalls wurde ein Umstieg 
von Öl auf Pellets oder Hackschnitzel besprochen. Bei einem Umstieg auf erneuerbare Ener-
gien gibt es eine Förderung von bis zu 45 % der Kosten.  
 
Gleichzeitig wurde auch die Möglichkeit bezüglich Photovoltaik besprochen. Hierzu wurde sei-
tens des Energieberaters empfohlen, dass Panele für den Eigenverbrauch montiert werden. 
 
Nachdem mittlerweile auch Schäden am Putz im Bereich der Bühne aufgetreten sind, besteht 
hier ebenfalls Handlungsbedarf, die Fassade dringend zu erneuern. 
 
Es muss zunächst geklärt werden, welche Maßnahmen durchgeführt bzw. saniert werden sollen 
oder ob eine komplette Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Frage kommt. Danach wird, 
zusammen mit dem Energieberater, über weitere mögliche Förderungen (BAFA, Kfw-
Förderprogramme) beraten. Einzelmaßnahmen zur Verbesserung des Energiestandards wer-
den ebenfalls von der BAFA gefördert. Aktuell kann noch keine spezielle Förderung bez. Der o. 
g. Fördergeber beantragt werden. 
 
An der Fassade und auch an der Heizung sind dringend Renovierungsarbeiten notwendig. Es 
soll versucht werden, eine Förderung über die ILE zu erwirken. Sollte dies nicht möglich sein, 
wird BGM Albert nochmals einen Termin mit dem Energieberater vereinbaren. 
 
TOP  5 Räum- und Streuplan 
 
BGM Albert und Vorarbeiter Volkert haben anhand des aktuellen Räum und Streuplanes erör-
tert und eine Reihenfolge festgelegt. Zunächst werden die Hanglagen in beiden Ortsteilen ange-
fahren („Zone 1“), im Anschluss die restlichen Ortsstraßen („Zone 2“): 
 

1. Roden „Zone 1“: 
Am Kist - Am Gschilch – Schützenstraße - Oberdorfstraße - Dertinger Hof - Am Spiel-
platz – Gartenstraße - Neunmorgen 

 
2. Ansbach „Zone 1“:  

Urspringer Weg - Am Weber - Am Wingert - An der Zehntkufe – Dorfstraße – Schulberg. 
Erlacher Weg nach Bedarf 
 

3. Ansbach „Zone 2“: 
= restliche Gemeindestraßen 

 
4. Roden „Zone 2“: 

= restliches Gemeindestraßen 



TOP  6 Informationen und Anfragen 
 
TOP  6.1 Grüngutdeponie 

 
An folgenden Samstagen ist die Grüngutdeponie von 14 – 16 Uhr geöffnet: 
 
23.10.2021 
06.11.2021 
20.11.2021 
04.12.2021 
 
TOP  6.2 Bürgerversammlungen 

 
Die in den Bürgerversammlungen in Roden und Ansbach besprochenen Themen wurden teil-
weise schon geklärt bzw. sind in Bearbeitung. 
 
Allgemeine Themen waren unter anderem in Ansbach 

- Friedhof 
- Busverbindung 
- Holzverkauf 
- Bäume am Kriegerdenkmal 

sowie in Roden  
- Unebenheiten bei Teerung Dorfstraße 
- Gehweg am Gschilch 
- Verkehrssituation Hauptstraße 
- Infoveranstaltung B26N 
- Waldwege Rückschnitt 

 
Gemeinderat S. Fröhlich ergänzt, dass die Bäume am Kriegerdenkmal wirklich kaputt sind. 
BGM Albert wird sich das nochmal anschauen, ggf. werden sie gefällt. 
 
Bezüglich der Busverbindung erklärt BGM Albert, dass derzeit die Bündellinie 1 komplett neu 
ausgeschrieben wird für den Zeitraum ab 2023. Hier hat BGM Albert die genannten Mängel 
bezüglich der Buslinie nach Ansbach bereits weitergegeben. 
 
TOP  6.3 Dorfstraße Ansbach 

 
BGM Albert informiert zur Dorfstraße Ansbach:  
Das Wasserwirtschaftsamt hat in einem Schreiben mitgeteilt, dass die Verwendungsbestätigung 
geprüft wurde. Der abschließende Bewilligungsbescheid in Höhe von 400.068 EUR erlassen. . 
Das entspricht 80 % der Ausgaben.  
 
Die Gemeinde hat mit einer Mindestförderung von 135.000 EUR kalkuliert.  
 
Der Förderbescheid für Wasser kommt noch. Hierzu müssen noch Daten erfasst werden. Die 
Kommune hat dazu 3 Jahre Zeit. Die Gemeinde hat hier 70.000 EUR Förderung veranschlagt. 
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GEMEINDEINFORMATIONEN 
 
Fälligkeit der Verbrauchsgebühren 
 
Am 15.11.2021 sind die Abschläge für die 
Wasser- und Kanalgebühren zur Zahlung fällig.  
Sofern der Verwaltungsgemeinschaft ein Abbu-
chungsauftrag vorliegt, wird der fällige Betrag 
zum Fälligkeitstermin durch Lastschrift einge-
zogen. 
Barzahler werden gebeten, den fälligen Betrag 
auf ein Konto der Gemeinde Roden zu über-
weisen. 
 
 
Fälligkeit der Grund- u. Gewerbesteuern 
 
Ebenfalls am  

15.11.2021 
 

werden die Grund- u. Gewerbesteuern zur 
Zahlung fällig. 
 
Konten der Gemeinde Roden: 
 
Raiffeisenbank Main-Spessart 
IBAN: DE07 7906 9150 0007 5104 62 
 
Sparkasse Mainfranken Würzburg  
IBAN: DE67 7905 0000 0240 0070 05 
 
 
Sprechtag der Deutschen Renten-
versicherung Nordbayern 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern 
Würzburg bietet regelmäßig für Versicherte im 
Amtsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld, Petzoltstr. 21 Auskunfts- und  
Beratungstermine an. 
 
Wir bitten Sie, Termine vormittags unter  
Angabe der Versicherungsnummer,  
Tel. 09391/6007-106 zu vereinbaren. 
 
Bitte bringen Sie zur Beratung Ihre Ausweis-
papiere mit. Auskünfte für eine andere Person 
kann nur bei Vorlage einer Vollmacht erteilt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öffnungszeiten der Grüngutdeponie: 
 
An folgenden Samstagen ist die Grüngut-
deponie von 14 – 16 Uhr geöffnet: 
 

23.10.2021 
06.11.2021 
20.11.2021 
04.12.2021 

 
Angeliefert werden kann holziges Material (ab 
fingerstärke), frei von Unrat und Fremdstoffen! 
 
 
 
Nächstes Mitteilungsblatt 
 

Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde 
erscheint voraussichtlich in der 46. Kalender-
woche 2021. Gewünschte Veröffentlichungen 
sind bis spätestens Mittwoch, 10.11.2021 an 
die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 
zu mailen. E-Mail: amtsblatt.roden@vgem-
marktheidenfeld.de 
 

GEMEINDE RODEN 
 

A l b e r t 
1. Bürgermeister 
 
 
VERSCHIEDENES 
 
 

Die Gemeinde Roden 
 

sucht für die 
Kindertageseinrichtung „Kindernest“ 

in Ansbach ab dem 01.01.2022 
 

einen Erzieher (m/w/d) 
für 20,0 Std./Woche 

 
Nähere Auskünfte erhalten Sie im Kindergarten, 
Tel. 09396/404 oder der VGem Marktheiden-
feld, Tel. 09391/6007-206. 
Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis kann in  
Aussicht gestellt werden. 
Die Vergütung erfolgt tarifgerecht nach TVöD. 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewer-
bung mit aktuellem Führungszeugnis als  
pdf. Datei an kita@vgem-marktheidenfeld.de 
oder schriftlich an Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld, Fachbereich 1 - Kita -,  
Petzoltstraße 21, 97828 Marktheidenfeld. 
 


